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I.  Einleitung und Positionen im Überblick 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) begrüßt die Gelegenheit 

zur Kommentierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung sicherheitsüberprüfungsrecht-

licher und beamtenrechtlicher Vorschriften (SÜG). Der BDEW sieht vor dem Hintergrund der 

sicherheitspolitischen Lage und der Relevanz von Energie- und Wasserwirtschaft für das Funk-

tionen von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft dringenden Handlungsbedarf, um die Bedarfe 

der Wirtschaft bei Sicherheitsüberprüfungen bedienen zu können.  

 

1. Steigende Bedarfe vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage müssen wirt-
schaftlich und ohne Bürokratie bedient werden können. 

Dabei sind die notwendigen Mehrbedarfe der Wirtschaft zu berücksichtigen, damit die Stär-

kung der Sicherheit bei gleichzeitiger Vermeidung von Bürokratie gewährleistet werden 

kann. Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ist gegenwärtig noch nicht bestimmt wor-

den, die angeführten Zahlen sind daher nicht belastbar. In Anbetracht des weiterhin stei-

genden Gefährdungspotenzials und der jüngst bekannt gewordenen Fälle von Spionage und 

Sabotage ist insbesondere eine weitere Verbesserung des Datenaustausches zwischen den 

Behörden im Zusammenhang mit anderen Background-Checks und der damit verbundenen 

Beschleunigung von Sicherheitsüberprüfungen erforderlich.  

Ebenfalls ist die Vereinheitlichung der Verfahren nach Sabotage- und Geheimschutz prinzi-

piell wünschenswert. Dabei muss unbedingt die Verhältnismäßigkeit zwischen den Verfah-

ren gewahrt und der Scope-Erweiterung der Vorrang vor einer weiteren Vertiefung der 

Prüftiefe gegeben werden. 

 

2. Schaffung klarer gesetzliche Grundlagen vor dem Hintergrund der NIS-2- und CER-RL-
Umsetzung insbesondere für die kritischen Sektoren Energie und Wasser. 

Bislang fällt nur ein sehr geringer Bereich der Kritischen Infrastrukturen in den Scope des 

SÜG. Selbst innerhalb der heute in der SÜFV genannten Unternehmen ist der Scope auf eine 

Funktion begrenzt. Um mit der Sicherheitsüberprüfung ein wirksames Mittel darstellen zu 

können, bedarf es hier eine Scope-Erweiterung.   

Es fehlt jedoch an einer klaren gesetzlichen Grundlage, die definiert, wie Unternehmen 

rechtssicher überprüfen können, ob Bewerberinnen und Bewerber, Mitarbeitende sowie 

Dienstleistende, die mit der Entwicklung und Umsetzung physischer und digitaler Schutz-

konzepte – insbesondere im Rahmen der NIS-2- und CER-Richtlinienumsetzung (KRITIS-

Dachgesetz) – betraut sind, als zuverlässig und vertrauenswürdig gelten. 
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3. Schaffung einer freiwilligen Vertrauenswürdigkeitsüberprüfung. 

Der BDEW spricht sich deshalb anschließend an den Vorschlag des BDI - Bundesverband der 

Deutschen Industrie e.V. dafür aus, im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Si-

cherheitsüberprüfungsgesetzes ein Verfahren zu etablieren, das Rechtssicherheit für die 

Unternehmen schafft, die künftig unter den Anwendungsbereich der NIS-2-Umsetzung so-

wie der CER-RL-Umsetzung fallen und schlägt hierzu die Aufnahme einer freiwilligen Ver-

trauenswürdigkeitsüberprüfung bzw. einer Sicherheitsüberprüfung auf Antrag in das SÜG 

vor.   

 

4. Möglichkeit zur Prüfung von Mitarbeitenden der Branchenverbände. 

Es sollte darüber hinaus den Branchenverbänden als essenzielle Schnittstelle zwischen Staat 

und Wirtschaft die Möglichkeit gegeben werden, in begründeten Ausnahmefällen entweder 

von den bestehenden Sicherheitsüberprüfungen oder einer zukünftigen freiwilligen Ver-

trauenswürdigkeitsüberprüfung Gebrauch machen zu können, wenn dadurch  im Rahmen 

etwa von Krisenprävention oder Krisenbewältigung eingestufte Informationen zwischen 

Energie- und Wasserwirtschaft, Sicherheitsbehörden sowie Bundeswehr ausgetauscht wer-

den können. Durch diese Erweiterung dürfen sich die aktuell sehr langen Bearbeitungszei-

ten nicht noch weiter verlängern. 
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